
Baudirektion
Kanton Zürich ARE/ 113 /2010

VERFÜGUNG

vom 10. November 2010

Rümlang. Privater Gestaltungsplan „Lee", Revision der Bauvorschriften

Genehmigung (§ 2 lit. b PBG)

Der Gemeinderat Rümlang hat mit Beschluss vom 3. August 2010 einer Änderung der

Bauvorschriften des privaten Gestaltungsplans „Lee" zugestimmt. Gemäss R&htskraftbe-

scheinigung der Kanzlei der Baurekurskommissionen vom 7. Oktober 2010 wurde gegen

diesen Beschluss kein Rechtsmittel ergriffen. Mit Schreiben vom 8. Oktober 2010 ersucht

die Gemeinde Rümlang um Genehmigung des Beschlusses.

Der Gestaltungsplan „Lee" ist vom Regierungsrat mit RRB Nr. 3037/1996 vom 16. Okto-

ber 1996 genehmigt worden. Der Gestaltungsplan bildete die Grundlage für eine an-

spruchsvolle Wohnüberbauung. Mit BDV Nr. 173/1998 hat die Baudirektion eine gering-

fügige Änderung des Gestaltungsplans genehmigt.

Die jetzt zur Genehmigung vorliegende Änderung betrifft Art. 4 Abs. 4 der Bauvor-

schriften, wonach ausserhalb der Baubereiche ausser Garten- und Gewächshäusern auch

Sitzplatzüberdachungen mit seitlichem Windschutz in leichter Metall-Glaskonstruktion bis

zu einer Grundfläche von 30 m2zulässig sein sollen.

Das Planungsgebiet grenzt an die kantonale Landwirtschaftszone. Bauten und Anlagen,

welche ausserhalb der Baubereiche zulässig sind, haben nach dem revidierten Art. 4 Abs. 4

einen Mindestabstand von 7,0 m von der Landwirtschaftszone einzuhalten.

Die Vorlage ist rechtmässig, zweckmässig und angemessen (§ 5 PBG).

Die Baudirektion verfügt:

I. Die Änderung von Art. 4 Abs. 4 des privaten Gestaltungsplans „Lee", welcher der

Gemeinderat Rümlang am 3. August 2010 zugestimmt hat, wird genehmigt.
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Die Staats- und Ausfertigungsgebühr beträgt Fr. 552.00 (104 103/83120.40.210) und

wird dem Rechnungsadressaten gemäss Dispositiv Ziffer V auferlegt.

Gegen Dispositiv Ziffer II dieser Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Mittei-

lung an gerechnet, beim Regierungsrat Rekurs erhoben werden.

Der Gemeinderat Rümlang wird eingeladen, Dispositiv Ziffer I gemäss §§ 6 und 89

PBG öffentlich bekannt zu machen.

Mitteilung an den Gemeinderat Rümlang (unter Beilage von zwei Dossiers), an die

Kanzlei der Baurekurskommissionen, an das Amt für Raumentwicklung (je unter

Beilage von zwei Dossiers) sowie an den Rechnungsadressaten Urs Egli, Leehal-

denweg 66, 8153 Rümlang.

Zürich, den 10. November 2010
101595/BLI/STM

Amtfür
Raumentwicklung
FürdenAuszug:



KantonZürich
GemeindeRümlang

Amt für Raurnentwicklung

PrivaterGestaltungsplan"Lee"

RevisionBauvorschriften

DieGrundeigentümerstimmenderRevisiondesPrivatenGestaltungsplanes
Leezuundbestätigendiesmitihrertinterschriftaufdernachfolgenden
Grundeigentümerliste.

VomGemeinderatzugestimmtam —3. Aug.2010
NamensdesGemeinderates
DerPräsident

VonderBaudirektiongenehmigtam 1 Nov.2010 giDV/4Jr.,71..?

FürdieBaudirektion:

Suter• vonKänel• Wild•AG
Orts- und RegionaiplanerFSU sia
Baumwkerstr.42Postfach8050Zürich Teiebn0443151390 Fax0443151399 info@skw.ch 32438 8.7.2010



PrivaterGestaltungsplanLee

RevisionderBauvorschriften

Kat.Nr.
Grundeigentümer

5533
BühlerPeter/
Bühler-LooserEsther

5534
RefnerKurt
RefnerSaengduan ‘21.7 1 L2 1.,/the
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5535
SchneiderSilvio/
Fpitsehi-Regula

5536
JägerThomas
JägerAndrea

5537
GavelaCasaVelhaAldo

5538
AmslerChristian/
SteinmetzSarah

5539
UlrichMichael/

Ulrich1-kmBinh

5540
KwokWilliam/
KwokLamlaiChun

5541
EgliUrs/
Egli-GottschallAlexandra

5542
DiNataleAlexander/
DiNataleJacqueline

5543
MaurerFred/
MaurerNatalie
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PrivaterGestaltungsplanLee

RevisionderBauvorschriften

5544
WindlerPeter/
WindlerSandra

7e,10 Lot,

55451(. 2
KneubühlerMathias/
KellenbergerMichelle 4-1 


5546
Nereu-DaSitvaJorge/
Nereu-DaSilvaSusana

5547
MoursySamir

5548
ErnePascal/
CalaciuraRosalia

5136
KünzleChristian

5137
Klaus-GartmannMichael/

Klaus-GartmannSusanne

5138
KedziorJan
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5139
Schärer-EngelKari/
Schärer-EngelAriane

5159
ImigerMarcel/
ImigerUrsula

5160
LustiHeinz/
LustiCornelia



PrivaterGestattungsplanLee
RevisbnderBauvorschriften

5161
Bankay-BischofMathias/
Bankay-BischofSandra

5162
HeftiRoger
HeftiEsther

5163
StudigerFranz/
Studiger-SchwagerJolanda

5164
Reuthinger-GergisJürg/
Reuthinger-GergisSuzanne

5165
Riedi-PapeKarl/
Riedi-PapeSandra

5166
Zumbühl-SiegriedErwin
ZumbühlMarianne

5265
BreitschmidAndreas/
Breitschmid-Mite-

illy

5266
SchneiderJörg
Schneider-KuhnBarbara

5267
lezzi-CasariFrancesco/
leui-CasalNadia

5268
SchetiwillerBruno
Scheiwiller-KreisMarlies

5269
FischerLiselotte

5270
LyToHa
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PrivaterGestaltungsplanLee

RevisionderBauvorschriften

RevisionvonArtikel4,Absat 4
BisherigerWortlaut 4 Kleinere Garten- und Gewächshäuser bis zu 10 m2 Grund-

fläche dürfenauch ausserhalbder Baubereiche erstelltwerden.

RevidierterWortlaut 4 Kleinere Garten- und Gewächshäuser bis zu 10 m2 Grund-
fläche sowie Sitzplatzüberdachungenmit seitlichemWind-
schutz in leichterMetall- Glaskonstruktionbiszu 30 m2 Grund-
fläche dürfenauch ausserhalbder Baubereiche erstelltwerden.
Gegenüber der Zonengrenze der Landwirtschaftszonehaben
solche Bauten einen Abstandvon 7.0 m einzuhalten.

5 Suter• vonKänel Wild•AG



173

VERFÜGUNG


DER BAUDIREKTION DES KANTONS ZÜRICH

vom 27. Februar 1998

Rümlang. Privater Gestaltungsplan Lee (Änderung)

Genehmigung (§ 2 lit. b PBG)

Die Revision der kommunalen Nutzungsplanung der Gemeinde Rümlang wurde

durch den Regierungsrat mit Beschluss Nr. 2931/1995 genehmigt. Mit Beschluss

Nr. 3037/1996 genehmigte der Regierungsrat einen privaten Gestaltungsplan für

das gemäss Zonenplan der Wohnzone W2B zugeteilte Gebiet Lee.

Die geringfügige Änderung des Gestaltungsplans Lee betrifft die Anpassung des

Baubereichs D an die leicht geänderte Verkehrsführung. Dieser Änderung des

Gestaltungsplans stimmte der Gemeinderat Rümlang am 9. Dezember 1997 zu.

Gemäss Zeugnis der Kanzlei der Baurekurskommissionen vom 19. Januar 1998

ist gegen diesen Beschluss kein Rekurs erhoben worden. Der Gemeinderat

Rümlang ersucht mit Schreiben vom 26. Januar 1998 um Genehmigung der Vor-

lage.

Die Vorlage ist rechtmässig, zweckmässig und angemessen (§ 5 PBG).

Die Baudirektion verf ügt:

Der abgeänderte private Gestaltungsplan Lee, dem der Gemeinderat Rüm-

lang am 9. Dezember 1997 zugestimmt hat, wird genehmigt.

Mitteilung an den Gemeinderat Rümlang, 8153 Rümlang (unter Beilage je

eines mit Genehmigungsvermerk versehenen Exemplars des Gestaltungs-

plans für sich und zuhanden der Grundeigentümer), die Kanzlei der Baure-

kurskommissionen sowie an die Baudirektion.

Zürich, den 27. Februar 1998
980164/P2/K5

Für den Auszug:
Amt für Raumplanun



KantonZürich

GemeindeRümlang

Lh, 11:357Im Amtsblatt ausgeschrieben am:

BDV Nr. z77-3/ \74‚Von der Baudirektion
genehmigt am 2 7.Feb,1998

8106 OBERWENINGEN DORFSTRASSE 6 TEL:01 856 00 30

Privater Gespaltungsplan" Lee"

Situation 1: 500

RevisionBaubereichD

Vom Gemeinderat festgesetzt am: 9. Dez.1997

Namens des Gemeinderates,
Der Präsident: Qr Schreiber:

‚.2

Für die Baudirektion

Verfasser:

22A.
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0

MARTI PARTNER ARCHITEKTEN UND PLANER AG

HOFACKERSTRASSE 13, POSTFACH, 8032 ZÜRICH TEL: 01 422 51 51

EGGENSCHWILER, FRICK + PARTNER AG

BAUINGENIEUR-, PLANUNGS- UND VERMESSUNGSBÜRO SIA

8105 REGENSDORF ALTHARDSTRASSE 195 TEL:01 840 18 40

•

Koordinatenverzeichnis

Baubereich D

Plan Nr.: 95056.03

Grösse: 30/42

Datum:12. Sept 1997

Punktnr.
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Auszug aus dem Protokoll
des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 16. Oktober 1996

3037. Privater Gestaltungsplan Lee, Rümlang
Die Revision der Nutzungsplanung der Gemeinde Rümlang wurde
durch den Regierungsrat mit Beschluss Nr. 2931/1995 genehmigt. Für
das gemäss Zonenplan der Wohnzone W2B zugeteilte Gebiet Lee ist
durch die Grundeigentümer ein privater Gestaltungsplan aufgestellt
worden. Am 13. August 1996 stimmte diesem der Gemeinderat zu.
Gegen diesen Beschluss ist laut Zeugnis der Kanzlei der Baurekurs-
kommissionen vom 25. September 1996 kein Rekurs eingegangen. Der
Gemeinderat Rümlang ersucht am 27. September 1996 um die Geneh-
migung der Vorlage.

Mit dem vorliegenden Gestaltungsplan soll für das Gebiet Lee eine
anspruchsvolle Wohnüberbauung ermöglicht werden. Die Festlegungen
des Gestaltungsplans weichen nicht von der Bau- und Zonenordnung
ab.

Die Vorlage ist rechtmässig, zweckmässig und angemessen (§ 5 PBG).

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten
beschliesst der Regierungsrat:

Der private Gestaltungsplan Lee, dem der Gemeinderat Rümlang
am 13.August 1996 zugestimmt hat, wird genehmigt.

Mitteilung an den Gemeinderat Rümlang, 8153 Rümlang (unter
Beilage von einem mit Genehmigungsvermerk versehenen Exemplar
des Gestaltungsplanes für sich und zuhanden des Grundeigentümers),
die Kanzlei der Baurekurskommissionen sowie an die Direktion der
öffentlichen Bauten.

Vor dem Regierungsrat
Der Staatsschreiber:

rt,

ki51‘-‘4S)
i.V.
Hirschi





Glattalstrasse 181
8153 Rümlang

Telefon 01-817 75 00

Fax 01-818 01 18

Gemeinde Rümlang

PRIVATER GESTALTUNGSPLAN "LEE"
gemäss §§ 83 ff. PBG

BAUVORSCHRIFTEN Juni 1996
Grundstücke Kat.Nrn. 929, 2350 (Altbestand)

Allgemeine Bestimmungen

Art. 1
Geltungsbereich 1 Die nachstehenden Bauvorschriften gelten für das im Situa-

tionsplan 1:500 umgrenzte Gebiet.

Bestandteile 2 Der private Gestaltungsplan umfasst folgende Bestandteile:

Die nachstehenden Bauvorschriften
Situationsplan 1 : 500

Unverbindliche
Grundlagen

Ergänzendes Recht

3 Das Modell 1 : 500 und die im Anhang festgehaltenen Er-
läuterungen gelten als unverbindliche Grundlagen. Diese ver-
deutlichen die Planungs-, Überbauungs- und Gestaltungsab-
sichten.

Art. 2
Soweit die nachstehenden Vorschriften nichts abweichendes
bestimmen, giltdie jeweils gültige Bauordnung und die Park-
platzverordnung.

Art. 3
Zweck Der private Gestaltungsplan bezweckt:

die Überbauungen gut in die Umgebung einzuordnen,
das Gebiet zweckmässig zu erschliessen,
die Landschaftseiemente (Hecken) zu erhalten,
die Gewässer zu revitalisieren,
den Boden haushälterisch zu nutzen,
für geeignete Bauten und Anlagen Gemeinschaftswerke zu
schaffen.

Allgemeine Überbauungsvorschriften

Art. 4
Baubereich für 1 Die Hauptbauten inklusiveGebäudevorsprünge sind innerhalb
Hauptbauten der im Situationsplan mit Mantellinienfür Hauptbauten be-

grenzten Baubereiche zu erstellen.
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Baubereich für
gemeinsame Bauten

Baubereich für
Besondere Gebäude

Bauliche Dichte

Übertragung Bau-
masse

2 Gemeinsame Bauten wie Sammelgaragen, Trafostation,
Schutzräume und dgl. dürfen auch innerhalb der im Situa-
tionsplan mit Mantellinien für gemeinsame Bauten bezeichneten
Baubereiche erstellt werden.

3 Besondere Gebäude dürfen auch innerhalb der im Situa-
tionsplan mit Mantellinien für Besondere Gebäude bezeich-
neten Baubereiche erstellt werden.

4 Kleinere Garten- und Gewächshäuser bis 10 m2Grundfläche
dürfen auch ausserhalb der Baubereiche erstellt werden.

Art. 5
1 Für die bauliche Dichte gilt der Wert der jeweils gültigen
Bauordnung.

2 Die Baumasse von baulich nicht genutzten Grundstücken
(Gewässerparzellen, Heckenparzellen und Gemeinschafts-
parzellen) kann auf Baugrundstücke übertragen werden, soweit
das zulässige Gebäudeprofil eingehalten bleibt und es mit dem
im Anhang dargestellten Grundkonzept vereinbar ist.

Art. 6
Dachgestaltung 1 Als Dachformen sind symmetrische Steildächer, Pultdächer

oder Flachdächer zulässig.

2 Flachdächer sind zu begrünen, sofern diese nicht als Terras-
sen dienen.

3 Die Firstrichtung ist zur Verhinderung übermässiger Beschat-
tung in der Regel parallel zum Hang zu wählen.

Überbauungsvorschriften Baubereich A

Baubereich A
Grenzabstände

Erweiterter
Baubereich A

Art. 7

1 Innerhalb des Baubereiches A dürfen Hauptbauten bis 2.50m
an die jeweilige nord/nordwestliche Grundstücksgrenze gestellt
werden. Zur süd/südöstlichen Grundstücksgrenze ist der grosse
Grundabstand gemäss Bauordnung einzuhalten. Dieser kann
selbst mit nachbarlicher Zustimmung nicht unterschritten wer-
den.

2 Innerhalb des erweiterten Baubereiches von 2.50 m Tiefe
dürfen Bauten erstellt werden, sofern die Verkehrssicherheit
(Übersicht) gewährleistet bleibt.
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Baubereiche B, C
Gebäudestellung und
Gestaltung

Gebäude - und
Grenzabstände

Überbauungsvorschriften Baubereiche B und C

Art. 8
1 In den Baubereichen B und C sind die Bauten pro Baubereich
bezüglich Gebäudestellung, Dachform, Materialien und Farbge-
bung aufeinander abzustimmen.

2 Innerhalb der Baubereiche für Hauptbauten B und C dürfen
die Hauptbauten mit Besonderen Gebäuden zusammengebaut
werden. Wird davon Gebrauch gemacht, hat dies in der Fallinie
zu geschehen.

3 Hauptgebäude haben untereinander einen Gebäudeabstand
von mindestens 5 m einzuhalten.

4 Der Grenzbau ist zulässig.

Dachneigung 5 Die Dachneigung beträgt maximal 30° (alter Teilung).

Überbauungsvorschriften Baubereich D

Baubereiche D

Strassenraum

Parkierung

Art. 9
Der natürliche Hangverlauf ist ab Züriweg bis an die Baulinie
beizubehalten. Untergeordnete gärtnerische Anpassungen des
Terrains sind inkl. niedere Natursteinmauern zulässig.

Verkehr und Parkieren

Art. 10

Die Erschliessungsstrasse, die Plätze und Zufahrtswege
(Notzufahrten) dienen als Mischverkehrsflächen. Die genaue
Lage und Gestaltung der Strassen, Plätze und Wege, soweit sie
nicht bereits im Quartierplan festgelegt sind, ergibt sich aus den
vom Gemeinderat zu erlassenden Detailprojekten.

Art. 11

1 Die Parkierung für die Baubereiche B und C hat im Sinne von
§§ 222 ff / 245 PBG gemeinsam in unterirdischen Sammelga-
ragen zu erfolgen.

2 Die notwendigen Besucherparkplätze sind, soweit sie nicht im
Zufahrtsbereich der Sammelgaragen liegen, längs der Er-
schliessungsstrasse anzuordnen und als solche zu bezeichnen.
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Ausstattungen

Energie

Quartierausstattung

Art. 12
1 Für die Baubereiche B und C sind die Ausstattungen (Schutz-
räume, Kehrichtsammelstellen, Heizzentralen etc.) möglichst
gemeinsam zu erstellen. Die Baubereiche A und D können
miteinbezogen werden. Die genaue Lage und Grösse ergibt
sich aus der baulichen Etappierung.

2 Die Wärmeversorgung hat auf möglichst umweltschonende
Weise zu erfolgen. Mit Ausnahme des Baubereiches A ist , vor-
behältlich einer auf erneuerbaren Energie beruhenden Ver-
sorgung, Gas zu verwenden.

Grünraum

Ökologische
Ausgleichsfläche

Inkrafttreten

Art. 13

Die im Situationsplan eingezeichneten ökologischen Aus-
gleichsflächen sind in naturnaher Art zu bepflanzen und zu
halten. Dabei ist auf die Vernetzung dieser Flächen zu achten.

Schlussbestimmungen

Art. 14

Der private Gestaltungsplan tritt nach der Publikation der
Genehmigung durch den Regierungsrat in Kraft.

Vom Gemeinderat mit GRB 353 am 13. August 1996 festgesetzt:

Im Amtsblatt und im Rümlangerblatt publiziert am: 23. August 1996

IM NAMEN DES GEMEINDERATES
Der Präsident: Der Schreiber:

15.Okt.1996
Vom Regierungsrat mit RRB3G37- am

VOR DEM REGIERUNGSRAT
Der Staatsschreiber:

in Vertr-tung

genehmigt:

41.°1.)/42

ril‘t I
•

Verfasser: R irchI
Marti Partner, Architekten und Planer, Architekten und
Hofackerstrasse 13, Postfach, 8032 Zürich: C.Ruedin, T.

Eggenschwiler, Frick + Partner AG, Bauingenieur-, Planungs- und Vermessungsbüro SIA
Althardstrasse 195, 8105 Regensdorf: E. Eggenschwiler


